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§ 18d EisbG Schienenersatzverkehr
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

§ 18d.

Bei vorübergehenden Störungen des Betriebes einer ö0entlichen Eisenbahn oder bei einer Einstellung aus

Sicherheitsgründen (§ 19b) ist ein zur Erbringung von Eisenbahnverkehrsdiensten auf ö0entlichen Eisenbahnen

berechtigtes Eisenbahnunternehmen während dieses Zeitraumes berechtigt, den allgemeinen Personen-, Reisegepäck-

oder Güterverkehr mit Fahrzeugen durchzuführen, die nicht an Schienen gebunden sind.
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